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Beilage I.

Rede zur Eröffnung der Schulsynode.

Hochgeachtete Herren Synodalen und Schulvorsteher!

Als es sich vor einem Jahr in der Kirche zu Andelfingen um die

Bestellung ZhreS Präsidiums handelte und dabei mein Name genannt wurde,
da gerieth ich in nicht geringe Verlegenheit. Zn meinem Innern erhoben

sich mehr als bloße Bedenken gegen die Uebernahme einer Stelle, von
der ich heute noch das beängstigende Gefühl in mir trage, daß ich ihr
nicht in dem wünschbaren Maße gewachsen sei. Dennoch nahm ich die

Wahl an. Abgesehen von dem Zwange zur Annahme einer Stelle, den

das Synodalreglement vorschreibt, rührte mich in der Stimmung der

vorangegangenen Todtenfeier S cher r'S Ihre Vertrauens, olle

Einstimmigkeit. Mögen Sie ebenso einmuthig mir heute Ihre Nachsicht

und Ihr Wohlwollen angedeihen lassen

Wir stehen gegenwärtig vor dem wichtigen Projekte eines neuen

Unterrichtsgesetzes für den Kanton Zürich. Sollen wir uns der bezüglichen

Vorlage freuen oder gibt sie uns Veranlassung zur Klage und Trauer?
Hat unser gesammtes Unterrichtöwesen, und insbesondere die Volksschule

nicht sehr glückliche Tage unter der Herrschaft des bisherigen
Schulgesetzes verlebt? Gewiß, es wäre Undankbarkeit von unserer S.ite, — ich

glaube das im Namen der gesummten Schulsynode auSsprechen zu dürfen

— wenn wir nicht freudig anerkennen wollten, daß das Unterrichtsgesetz

vom Jahr 1859 für alle Faktoren, welche an selnem Aufbau offiziellen
Antheil nahmen, ein verdienstliches Werk war. Unter seiner Aegide hat
das Unterrichtswesen im Kanton Zürich wenn auch keinen besondern

Aufschwung, doch immerhin nach der u n g l ü ckb r in g e n d en,
kraftverzehrenden Episode des Jahres 1839 eine möglichst normale Richtung
genommen.

Diese Anerkennung, die wir dem Gesetze schulden, darf uns jedoch

nicht verhindern, auch auf Fehler und Mängel, die dasselbe in sich trägt,
mit aller Offenheit des Gewissens aufmerksam zu machen. Und da
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stoßen wir denn in der That auf einen großen logischen Fehler,
oder vielleicht ist eö besser und gerechter, zu sagen: auf einen

Anachronismus.
Wer ein hochherziges Ziel erstreben, eine große Aufgabe lösen will,

der wird zu diesem Zwecke auch hochherzige Mittel und Wege auswählen
und zur Verfügung stellen. Zweck und Mittel müssen immer in einem

richtigen Verhältniß zu einander stehen, wenn man nicht riskiren will,
daß der Zweck unerreicht bleibe. Nun stellt das gegenwärtige Unterrichtsgesetz,

soweit eS sich auf das Volksschulwesen bezieht, in I 50 den Satz

auf:

„Die Volksschule soll die Kinder aller Volksklaffen
nach ü b er e i n st i m m en d e n G r u n d s à tz e n zu geistig thätigen,
bürgerlich brauchbaren und sittlich guten Menschen
bilden."

Ist das nicht ein hochherziges Ziel, eine göttliche Aufgabe?
Wo ist im Kanton Zürich ein einzelner Bürger, oder eine Familie, oder

eine Gemeinde, die es wagen würde, den Wunsch auSzusprechen, daß

diese Zweckbestimmung für die allgemeine Volksschule dahinfalle? Würde
und müßte sich nicht jeder gute Bürger,—-zumal auch in Erinnerung

und Beherzigung des geschichtlichen und
kulturhistorischen Rufes und Berufes deö KantonS Zürich,—
müßte sich nicht jeder gute Bürger gegen die Absicht erheben, welche

diesen wichtigsten aller Paragraphen auö dem zürcherischen Schulgesetz

entfernen wollte?

Wohlan! Wer ein klares Ziel im Auge hat und einen bestimmten

Zweck verfolgt, der wird zu seiner Erreichung auch die nöthigen Mittel
bieten. Das gegenwärtige Unterrichtsgesetz aber — und darin besteht

sein großer logi'cher Fehler — bietet trotz seiner großen tertuellen

Ausdehnung die nöthigen Mittel zur Erreichung des SchulzwcckeS nicht.
Den Beweis hiesür leistet täglich vas Leben. Tauchen nicht seit
einer Reihe vo n Z a h r en in unserm Schulwesen allerlei
freundliche und unfreundliche Erscheinungen auf, die

meist gegenüber dem Gesetze Abnormitäten, dem Leben

aber durchaus konform sind. Thatsache ist, daß die theoretischen

und praktischen Bildungsbedürfnisse bei Jung und Alt im Volke weitaus

größer sind, als daß sie durch das Gesetz befriedigt werden könnten.

Warum entstehen so viele Handwerks» u n d G e w e rb sschulen,
die sozusagen ganz außer dem Gesetze stehen?
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Zst das Won Fortbildungs- oder Zivil schulen, das man
immer häufiger hon, nur ein leerer Schall?

Woher an vielen Orten die separaten Sonn tags schulen?
Bestehen nicht auch hie und da, gesetzesverwaist, Kleinkinderschulen?

Was ist die Ursache, daß neben dem öffentlichen Unterricht so viel
in sogenannten Privatstunden unterrichtet wird?

Warum werden in Ortschaften, wo eS immer angeht, Vo rtr à ge
und Besprechungen in allen wissenschaftlichen Richtungen gehalten?

Warum steht das Institut der Ergänzungsschule nicht in dem

guten Rufe der Alltagsschule?
Aus welchem Grunde erhöhen so viele Gemeinden die Besoldung

ihrer Lehrer weit über daS gesetzliche Maß?
Von welchen Gefühlen werden Sie durchdrungen, wenn ich den

Namen „Schule Breite" ausspreche?

Welcher Umstand endlich macht es der obersten Erziehungsbehörde
des Kantons Zürich zur Pflicht, vielfache le h r a mtliche Ergänzung S-

kursc anzuordnen?

Wir könnten noch eine Menge solcher Fragen stellen. Die
Beantwortung jeder Frage würde mithelfen, den Satz zu bestätigen, daß daS

gegenwärtige Unterrichtsgesetz eine Anomalie enthält, die bei längerem
Bestehen mit absoluter Nothwendigkeit auch zu
Lebensabnormitäten führen müßte.

Begrüßen wir daher freudig und ohne Rückhalt den Entwurf eineS

neuen Unterrichtsgesetzes für den Kanton Zürich. Derselbe ist nicht bloß

hochherzig und groß in seiner Zweckbestimmung, sondern auch in
den Mitteln, die er bietet. Ich hätte große Lust, theils an der

Hand des Entwurfes selbst, theils an der Hand der politischen und

Schulgeschichte des Kantons Zürich diese Hochherzigkeit nachzuweisen.

Allein auf de? einen Seite würde diese Arbeit die Grenze einer

Eröffnungsrede für die Schulsynode weit überschreiten. Auf der andern Seite

möchte ich Ihrem speziellen Urtheil über den Entwurf nicht vorgreifen.
Gestatten Sie mir nur noch eine kurze Schlußbemerkung.

Erhält der Entwurf in der uns vorliegenden prinzipiellen
Fassung, welche ohne Zweifel auch der hohe Kantonsrath akzeptiren wird,
durch das Volk des Kantons Zürich legislatorische Kraft, so bekommen

wir ein Schulgesetz, seiner innern Anlage und Tragweite
nach demjenigen gleich, welches wir sicherlich als V ernt

ächt niß der dreißiger Periode von den vierziger oder
3
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fünfziger Jahren schon empfangen hätten, wenn entweder

die große Verirrung des Jahres 1839 nicht einge.
treten, oder aber nach ihrem raschen Verlauf von den

maßgebenden Privat- und StaatSkräften mit der Liebe
und Entschiedenheit des 22. November 1830 die populäre
Bahn der dreißiger Jahre wieder betreten worden wäre.

Wär ich ein Sänger, wie ich möchte sein,

Zch würde stngen, daß die Felsen beben,

Ich würde singen, daß die Steine leben

Und sänge doch von Liebe nur allein.

Die Lieb' ist göttlich, wie der Sonnenschein ;

Sie weckt, was todt ist, wieder auf zum Leben,

Und tritt, ein Engel, still und Gott ergeben,

Erlösend in das Menschenelend ein.

Erhebe Dich und laß' die Liebe walten

In deinem Kreise wie ein Helles Licht,

Und göttlich wird das Leben sich gestalten.

Ihr höchstes Ziel erreicht die Menschheit nicht,

Bis sie versteht das Banner hochzuhalten.

Aus welchem reine Menschenliebe spricht.
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